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Druck: Thüringer Landtag, 28. Oktober 2019

Entwicklung des Tourismus im Altenburger Land

Die Kleine Anfrage 4093 vom 23. August 2019 hat folgenden Wortlaut:

Der Tourismus ist ein wichtiger Faktor der Wirtschaft und als weicher Standortfaktor für ein lebenswertes 
Umfeld von steigender Bedeutung. Indem landschaftsprägende Erwerbszweige wie Landwirtschaft und tra-
ditionelles Handwerk über touristische Einkommensalternativen gestärkt werden, tragen Freizeit und Tou-
rismus auch zur Erhaltung der regionalen Attraktivität bei.

Ich frage die Landesregierung:

1. Wie haben sich die Übernachtungszahlen im Altenburger Land seit dem Jahr 2014 entwickelt (aufge-
listet pro Jahr und kreisangehöriger Gemeinde sowie insgesamt für den Landkreis Altenburger Land)?

2. Wie hat sich die Zahl der privaten Anbieter (Übernachtungsstätten sowie Zahl der vorhandenen Betten 
und gastronomischen Betriebe) im Tourismus seit dem Jahr 2014 entwickelt (aufgelistet pro Jahr und 
kreisangehöriger Gemein de sowie insgesamt für den Landkreis Altenburger Land)?

3. Wie hat sich die Zahl der Beschäftigten im Tourismus im Landkreis Altenburger Land seit dem Jahr 2014 
entwickelt? Welche Kenntnisse liegen der Landesregierung zum Umsatz der Betriebe vor?

4. Wie haben sich nach Kenntnis der Landesregierung die Besucherzahlen in den Museen im Landkreis 
Altenburger Land seit dem Jahr 2014 pro Jahr und Museum entwickelt?

5. Welche Informationen hat die Landesregierung zu weiteren Indikatoren der touristischen Entwicklung im 
Landkreis Altenburger Land seit dem Jahr 2014, insbe sondere zur Bevölkerungsentwicklung, zu Pend-
lerströmen und zum Anteil leerstehender Wohnungen?

6. Wie haben sich als weiterer Indikator die allgemeinen finanziellen Zuweisungen an die Kommunen im 
Landkreis Altenburger Land (aufgelistet pro Kommune und Jahr) seit dem Jahr 2014 entwickelt?

7. Wie hat sich nach Kenntnis der Landesregierung das Netz der Ladestationen für E-Bikes sowie die Zahl 
der Radwegekilometer im Landkreis Altenburger Land seit dem Jahr 2014 entwickelt?

K l e i n e  A n f r a g e

des Abgeordneten Zippel (CDU) 

und

A n t w o r t

des Thüringer Ministeriums für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft
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Das Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft hat die Kleine An-
frage namens der Lan desre gierung mit Schreiben vom 10. Oktober 2019 wie folgt beantwortet:

Zu 1. und 2.: 
Die erbetenen Informationen sind in Anlage 1 dargestellt. 

Da das Thüringer Landesamt für Statistik nur für die in Anlage 1 dargestellten Kommunen entsprechen-
de Übernachtungsdaten veröffentlicht, können für alle anderen kreisangehörigen Kommunen keine Anga-
ben gemacht werden. Eine Kompletterhebung zur Zahl der privaten Anbieter wird vom Thüringer Landes-
amt für Statistik nicht durchgeführt. Statistisch erhoben werden nur die Anbieter mit mehr als neun Betten.

Hinsichtlich der Zahl der gastronomischen Betriebe wird ergänzend auf die Antwort zu Frage 3 verwiesen. 

Zu 3.: 
Zu der Entwicklung der im Tourismus im Landkreis Altenburger Land Beschäftigten liegen keine statisti-
schen Erfassungen vor. 

Die Umsatzentwicklung im Gastgewerbe seit 2014 stellt sich wie folgt dar:

2014 2015 2016 2017
Steuerpflichtige Betriebe 200 192 180 168
Durchschnittlicher Umsatz je Betrieb in Euro 158.545,00 169.777,05 183.376,67 192.191,13

Die Angaben beruhen auf der Umsatzsteuerstatistik Deutschland 2014 bis 2017 sowie Berechnungen des DEHOGA 
Thüringen e. V.

Zu 4.: 
Die erbetenen Informationen sind in Anlage 2 dargestellt. 

Die in Anlage 2 dargelegten Informationen zu den Besucherzahlen in den Museen des Landkreises Alten-
burger Land beruhen auf Angaben des Museumsverbandes Thüringen. Es wird darauf verwiesen, dass es 
darüber hinaus weitere Einrichtungen im Landkreis Altenburger Land gibt, welche sich als Museen bezeich-
nen, nicht jedoch Mitglied im Museumsverband sind. Von diesen liegen keine Besucherzahlen vor. 

Zu 5. und 6.: 
Nach Auffassung der Landesregierung besteht keine Korrelation zwischen der touristischen Entwicklung 
im Landkreis Altenburger Land und den in den Fragen genannten Indikatoren. Ungeachtet dessen haben 
sich die Zuweisungen an die Kommunen im  Landkreis Altenburger Land seit 2014 wie in Anlage 3 darge-
stellt entwickelt. 

Zu 7.: 
Informationen über das Netz der Ladestationen für Elektrofahrräder im Landkreis Altenburger Land liegen 
der Landesregierung nicht vor. 

Die Landesregierung kann zur Gesamtentwicklung der Länge der Radwege im Landkreis Altenburger Land, 
insbesondere zu den kommunalen Radwegen, keine Angaben machen. Straßenbegleitende Radwege an 
Bundes- beziehungsweise Landesstraßen wurden im Landkreis Altenburger Land von 2014 bis 2018 mit 
einer Länge von 6,9 Kilometer gebaut. 

Soweit sich die Frage allerdings auf die Länge von touristischen Radrouten bezieht, sind es gemäß dem 
Radroutenplaner Thüringen 308 Kilometer. In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass tou-
ristische Radrouten nicht nur über bauliche Radwege verlaufen, sondern auch über ländliche Wege, Forst-
wege, touristische Radwege und andere Radverkehrsanlagen sowie Straßen. Mithin sind 308 Kilometer 
Radrouten im Landkreis Altenburger Land nicht gleichbedeutend mit 308 Kilometer Radwegen.

Tiefensee
Minister
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Anlage 1
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